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Arbeitsversion vom 25.08.2021

Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht

vom ...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: 214.2.1
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 214.2.1 (Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über das bäu-
erliche Bodenrecht (AGBGBB), vom 28.09.1993) wird wie folgt geändert:

Art.  4 Abs. 2, Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu)

2 Sie ist insbesondere zuständig:

d) (geändert) den Ertragswert zu schätzen oder die Schätzung des Ertrags-
werts zu genehmigen (Art. 87 BGBB);

e) (neu) Feststellungsverfügungen nach Artikel 7 BGBB zu erlassen;
3 Die Kommission entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Präsidentin oder des Präsidenten fallen.
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4 Die Präsidentin oder der Präsident ist zuständig, wenn die Bedingungen für 
eine Genehmigung offensichtlich erfüllt  sind, bzw. wenn die Bedingungen 
offensichtlich nicht erfüllt sind, und wenn der zu treffende Entscheid auf ei-
nem Grundsatzentscheid der Kommission beruht.

Art.  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert), Abs. 4a (neu)

1 Die Kantonale Behörde für Grundstückverkehr setzt sich aus einer Präsiden-
tin oder einem Präsidenten und acht Mitgliedern zusammen. Zwei Mitglieder 
vertreten die nichtlandwirtschaftlichen Kreise. 
3 Die Mitglieder werden vom Staatsrat ernannt. Dieser ernennt ein Mitglied 
zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten. 
4 Der Staatsrat ernennt zudem die Sekretärin oder den Sekretär der Kantona-
len Behörde für Grundstückverkehr.
4a Die Sekretärin oder der Sekretär der Kantonalen Behörde für Grundstück-
verkehr hat das Präsidium inne.

Art.  6 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)

2 Die Kantonale Behörde für Grundstückverkehr instruiert die an sie gerichte-
ten  Gesuche  selbst.  Sie  kann ihre  Präsidentin  oder  ihren  Präsidenten,  ein 
anderes Mitglied und/oder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit die-
ser Aufgabe betrauen.
3 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann verpflichtet werden, eine 
Anzahlung an die Instruktionskosten zu leisten.

Art.  7 Abs. 2 (geändert)

2 Bei der Berechnung der Gebühren kann die Kantonale Behörde für Grund-
stückverkehr  den  Erwerbspreis  bzw.  den  Wert  der  landwirtschaftlichen 
Grundstücke oder Gewerbe berücksichtigen.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.
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IV.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.

Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

[Signaturen]

3


